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F . polizeiliches Arbeitshaus in Kislau .

In dieſe Anſtalt werden Perſonen aufgenommen , welche wiederholt

wegen Landſtreicherei , Bettels , gewerbsmäßiger Unzucht , Arbeitsſcheu
u. ſ. w. beſtraft und der Landes - Polizeibehörde überwieſen worden ſind.

( § 362 d. R. St. G. ) Die Aufgabe der Anſtalt iſt , dieſe Leute an eine

regelmäßige Beſchäftigung zu gewöhnen .
Die Aufnahme ordnet der betreffende Landeskommiſſär an.
Die Koſten der Unterhaltung werden zum Theil von dem Armen —

verband der Pfleglinge , zum Theil von der Staatskaſſe getragen .
Die unmittelbare Aufſicht über die Anſtalt führt ein für dieſen

Zweck beſonders gebildeter Verwaltungsrath , beſtehend aus dem Vorſtand
des Bezirksamts als Vorſitzenden , dem Vorſtand der Anſtalt , dem Haus—

arzt , den Anſtaltsgeiſtlichen , dem Bürgermeiſter und zwei vom Mini⸗—

ſterium des Innern zu ernennenden Einwohnern des Ortes . Die oberen

Aufſichtsbehörden ſind der Verwaltungshof und in letzter Reihe das

Miniſterium des Innern .
Die näheren Beſtimmungen über die Bedingungen der Aufnahme ,

über das einzuhaltende Verfahren ꝛc. enthält die Verordnung vom
4. Mai 1872 ( Geſetzes - und Verordnungsblatt Nr . XXI ) .

Die unmittelbare Leitung der Anſtalt iſt Obliegenheit des Vor—

ſtandes , welcher auch den geſammten Verwaltungs - und Kaſſendienſt
führt .

Als Hausarzt fungirt der Bezirksaſſiſtenzarzt des Amtsbezirkes

Bruchſal . Die Paſtoration der Inſaſſen iſt Geiſtlichen aus benach—
barten Orten übertragen und mit der Leitung des Schulunterrichts
in der Anſtalt iſt ein in einer Nachbargemeinde angeſtellter Lehrer
betraut .

3 Vorſtand .
1 Verwaltungsgehilfe , 1 Oberaufſeher,7 Aufſeher , 4 Werkmeiſter , 3 Auf—
ſeherinnen , deren eine zugleich die Funktion einer Oberaufſeherin wahr—

nimmt und 1 Werkaufſeherin .

3. Gendarmerie.
Das Gendarmeriekorps hat die Aufgabe , über die Erhaltung

der öffentlichen Sicherheit und Ruhe im Innern des Großherzogthums
und über Beobachtung der desfalls beſtehenden Geſetze und Verord —

nungen zu wachen , Gefahren , welche dem Einzelnen oder dem Ganzen ,
den Perſonen oder dem Eigenthum drohen , abzuwenden , Verbrechen
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aller Art zu verhüten oder anzuzeigen , die Schuldigen oder die wegen

eines begangenen Verbrechens oder der Theilnahme daran Verdächtigen

zu verfolgen , in den geſetzlich zuläſſigen Fällen feſtzuhalten und vor die

zuſtändige Behörde zu bringen , endlich die Aufträge , die ihm in dieſen

Beziehungen von den Gerichts - , Staatsanwaltſchafts - und Polizeibe⸗

hörden ertheilt werden , zu vollziehen .

Als Landes - Polizeianſtalt bildet das Gendarmeriekorps ein zu⸗

ſammenhängendes Ganze und iſt dem Miniſterium des Innern unter⸗

tellt .
Die innere Organiſation deſſelben iſt militäriſch . Es beſteht aus

401 Mann inkl . Offiziere und iſt in 4 Diſtrikte und 57 Bezirke ab⸗

getheilt.

Korpskomman deur

( mit dem Sitze in Karlsruhe ) :

Otto Stölzel , Oberſt . § 3 . - Sb .m. Schw . - . O. - D.
P. R. A. 4. -P. K. 2 . - KK2 . - B .V. K. 3 . - H. G. 3a .

H. B. H. 3Za . - O .E. K. 3.
1 Zahlmeiſter , 1 Korpsfourier , 1 Wachtmeiſter als Aktuar , 1 Gendarm

als Bureaudiener .

Kommandant des J. Diſtrikts

( mit dem Sitze in Konſtanz ) :

Ferdinand Horchler , Oberſtlieutenant . HS3a . . O .
D. P . R. A. 4. KH2 .

Das Kommando umfaßt die Bezirke der Kreiſe Konſtanz , Villingen und

Waldshut .

Kommandant des II . Diſtrikts

( mit dem Sitze in Freiburg ) :

Berthold Gemehl , Major . 683 . - CY3a .m. Schw. - GO . - S. -
2 . F. E . L .3b.

Das Kommando umfaßt die Bezirke der Kreiſe Lörrach , Freiburg und

Offenburg .

Kommandant des III . Diſtrikts

( mit dem Sitze in Karlsruhe ) :

Julius v. Stabel , Major . 853 . - Pza . - S3b .m. Schw. .
. P . R . A . 4 . E2 . - I .M. L. 3b.

Das Kommando umfaßt die Bezirke der Kreiſe Baden und Karlsruhe
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Kommandant des IV . Diſtrikts

( mit dem Sitze in Mannheim ) :

Guſtav Brückner , Oberſtlieutenant . SP3a. m. E. P . N.
G . - S .P. R. A. 4.

Das Kommando umfaßt die Bezirke der Kreiſe Mannheim , Heidelberg
und Mosbach .

Jedem Diſtriktskommandanten iſt ein Oberwachtmeiſter beigegeben .
Die Bezirkskommandos haben ihren Sitz an jenem der Bezirksämterund Amtsgerichte .

4. General - Jandesarchiv .
Das General - Landesarchiv beſteht aus dem Großh . Familienarchiv,

dem Geheimen Haus - und Staatsarchiv und dem Landesarchiv.
In dieſen drei Abtheilungen ſind mit jenen Archivalien , die ſich

bereits in den alten Markgräflich Baden - Durlach ' ſchen und Baden —
Badiſchen Archiven und Regiſtraturen befunden haben und nicht im
Laufe der Zeiten durch Brand und Flüchtung in den Kriegsjahren des
17. u. 18. Jahrhunderts in Verluſt gerathen ſind , die Archive der nach
Auflöſung des Deutſchen Reiches an Baden gefallenen Gebiete , insbe —
ſondere der ſäculariſirten Klöſter , geiſtlichen Ritterorden , der Reichsritter⸗
ſchaft und mediatiſirtenStädte vereinigt ; die verſchiedenen Staatsbehörden
liefern nach beſtimmten Vorſchriften die bei ihnen erwachſenden Alkten
und Urkunden , ſoweit ſie zur Aufbewahrung im General-Landesarchiv
geeignet ſind , an daſſelbe ab.

Ueber die Geſuche um Erlaubniß zur Benützung des General —
Landesarchivs entſcheidet , wenn ſie das Großh . Familienarchiv be—
treffen , Seine Königliche Hoheit der Großherzog Höchſtſelbſt , ſoweit ſie ſich
auf das Geh. Haus - und Staatsarchiv beziehen , Seine Königliche Hoheit
der Großherzog mit Entſchließung aus Großh . taatsminiſterium , hin⸗
ſichtlich des Landesarchivs das Großh . Miniſterium des Innern , be⸗
ziehungsweiſe die Direktion des General - Landesarchivs .

Direktor :

Dr . Karl Heinr . Frhr . Roth v. Schreckenſtein . F . - 2b .
P. K. 3 . - W. F. 2b. - B. M. 2 . - O. E. K. 2.

Räthe :

Dr . Friedrich v. Weech , Geheimer Archivrath . P. - S3a .
m. E. - . - O. - GO. - HAw. - B. V. - W. F . 3a . - W. O .
B. M. 3a

Dr . Ludwig Dietz. G3a .
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